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1.  Anlass und Verfahren 

Die Gemeinde Hollenbach plant südlich des Hauptortes die Errichtung einer Pumptrack-
Anlage zur Erweiterung der Freizeit- und Bewegungsmöglichkeiten insbesondere für Kinder 
und Jugendliche im Ort. Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um eine speziell 
geschaffene Mountainbikestrecke mit Wellen und weiteren Elementen wie Steilwandkurven 
und Sprüngen. Als Belag für die befahrbaren Bereiche („Biketrails“) ist Asphalt geplant, 
wodurch die Anlage nicht nur mit Mountainbikes und BMX-Rädern, sondern auch mit 
Skateboards, Mini-Rollern, Laufrädern oder Inline-Skates genutzt werden kann. Damit soll das 
Sport- und Freizeitangebot insbesondere für Kinder und Jugendliche im Ort erheblich 
erweitert und verbessert werden. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Pumptrack-Anlage Hollenbach“ werden die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen. Parallel zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes erfolgt eine Änderung des Flächennutzungsplanes. 

2. Beschreibung des Planungsgebietes 

Als Fläche für die Planung wurde aufgrund der Lage und Größe das Grundstück des 
ehemaligen gemeindlichen Trinkwasserbrunnens auf Fl.-Nr. 503, Gemarkung Hollenbach, an 
der Raiffeisenstraße südlich des Krebsbachs und westlich der Sportanlage des TSV Hollenbach 
ausgewählt. 

 

 

Luftbild des Planungsgebietes mit Umgebung und Flurkarte (Bayerische Vermessungs-
verwaltung, EuroGeographics 2023); eigene Beschriftung; o.M. 

Sportanlage 
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Krebsbach 

Raiffeisenstraße 

Hauptstraße 

Planungsgebiet 



 
Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 40 
„Pumptrack-Anlage Hollenbach“  Stand 22.02.2024 

 

 

STADT  LAND  FRITZ     stadtplaner – landschaftsarchitekten                              5 von 31   
 

Der auf dem Grundstück vormals vorhandene gemeindliche Brunnen wurde aus 
wirtschaftlichen Gründen (hohe Kapitalkosten bei vergleichbar geringer Fördermenge) in 
Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth im Jahr 2014 geschlossen. Seitdem 
versorgt die Daxberggruppe die Orte Hollenbach, Motzenhofen und einen kleinen Teil 
Schönbachs mit Frischwasser, während Igenhausen und das restliche Schönbach vom 
Zweckverband der Magnusgruppe versorgt werden. Für den ehemaligen gemeindlichen 
Brunnen und das derzeit noch vorhandene Brunnenhaus besteht somit langfristig kein Bedarf 
mehr, sodass sich eine Nutzung der Fläche für andere öffentliche Interessen bzw. als 
öffentliche Sportfläche anbietet. 

 

Planungsumgriff 

Der geplante Pumptrack soll größtenteils auf einer Teilfläche des ehemaligen Brunnen-
Grundstücks Fl.-Nr. 503, Gemarkung Hollenbach (Teilflächengröße ca. 840 m²), realisiert 
werden. Zusätzlich wurde aufgrund der Flächengeometrie des Biketrails ein kleiner Teil des 
östlich angrenzenden Ackergrundstücks Fl.-Nr. 505 (Teilflächengröße ca. 266 m²) als 
Planungsgebiet miteingefasst. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst somit den Großteil des Flurstücks Nr. 503 
sowie einen kleinen Teil des Flurstücks Nr. 505 der Gemarkung Hollenbach und hat insgesamt 
eine Größe von ca. 1.106 m². 

 

Bestandsbeschreibung 

Das derzeit noch vorhandene, jedoch teilweise bereits baufällige Brunnenhaus auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 503 soll im Zuge des Vorhabens für den Pumptrack abgebrochen und 
überplant werden. Dies gilt ebenfalls für die teilweise noch vorhandene Einzäunung. 

Das Planungsgebiet fällt von Süden (Standort des Brunnenhauses) in Richtung Norden zur 
Raiffeisenstraße hin geringfügig um ca. 0,5 m ab. 

Südlich des Gebäudes befindet sich ein hochwertiger, alter Baumbestand, welcher erhalten 
werden soll und von der Planung nicht berührt wird (außerhalb des Geltungsbereiches).  

 

Umgebung 

In ca. 60 m Entfernung verläuft im Norden der Krebsbach (Gewässerordnung: Gewässer 3. 
Ordnung und sonstige), beiderseits befinden sich Ufergehölze und ausgedehnte 
Wiesenflächen. Das Planungsgebiet liegt topographisch etwa 2 bis 2,50 m höher als das 
Bachufer. 

Das nächstgelegene Wohngebäude befindet sich nördlich in ca. 130 m Entfernung zum 
Planungsgebiet und ist optisch durch den von Ufergehölzen gesäumten Krebsbach 
abgeschirmt. 
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Südlich der Raiffeisenstraße ist das Planungsgebiet von ausgedehnten landwirtschaftlich 
genutzten Flächen umgeben. 

 
Schutzgebiete 

Innerhalb des Geltungsbereiches sowie im näheren Umfeld sind keine naturschutzfachlichen 
Schutzgebiete wie z.B. Biotope vorhanden. 

3. Übergeordnete Planungen und Ziele 

 Landesplanung und Regionalplanung 

Gemäß Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP 2023) wird die 
Gemeinde Hollenbach als Raum/Einzelgemeinde mit besonderem Handlungsbedarf 
dargestellt. Folgende für das Vorhaben relevante Ziele und Grundsätze sind im LEP verankert: 

1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung 

(Z) Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen ist 
nachhaltig zu gestalten. 

(Z) Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit ist den 
ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten eine wesentliche und 
langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen droht. 

(G) Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprüche aller 
Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden. 

1.1.3 Ressourcen schonen 

(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf ein dem Prinzip der 
Nachhaltigkeit verpflichtetes Maß reduziert werden. Unvermeidbare Eingriffe sollen 
ressourcenschonend erfolgen. 

(G) Bei der Inanspruchnahme von Flächen sollen Mehrfachnutzungen, die eine nachhaltige und 
sparsame Flächennutzung ermöglichen, verfolgt werden. 

1.2.2 Abwanderung vermindern und Verdrängung vermeiden 

(G) Die Abwanderung vor allem junger Bevölkerungsgruppen soll insbesondere in denjenigen 
Teilräumen, die besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, vermindert werden. 

(G) Hierzu sollen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Möglichkeiten 

[…] 

- zur Bewahrung und zum Ausbau eines attraktiven Wohn-, Arbeits- und Lebensumfelds ins-
besondere für Kinder, Jugendliche, Auszubildende, Studenten sowie für Familien und ältere 
Menschen 

genutzt werden. 
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3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot 

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 

Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. 

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 

auszuweisen. 

7.1.1 Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft 

(G) Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des 
Menschen erhalten und entwickelt werden. 

 

Der Regionalplan der Region Augsburg (RP 2007) weist die Gemeinde Hollenbach als 
„Ländlichen Teilraum im Umfeld des großen Verdichtungsraumes Augsburg“ aus. Folgende für 
die Planung relevante, allgemeine Ziele und Grundsätze sind im Regionalplan verankert: 

BI 1 Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen 

1.1 (G) Es ist anzustreben, die natürlichen Lebensgrundlagen bei der Entwicklung der Region in 
den einzelnen Teilräumen, […] zu erhalten und in ihren Ausgleichs- und Wohlfahrtsfunktionen 
zu stärken. 

B III 5 Erholung und Sport 

5.1 (G) Einem vielfältigen, bedarfsgerechten Angebot an Freizeit-, Erholungs- und Sport-
einrichtungen kommt in allen Teilräumen der Region besondere Bedeutung zu. 

 
Das Planungsgebiet befindet sich gemäß Regionalplan innerhalb des landschaftlichen 
Vorbehaltsgebiets Nr. 19 „Waldgebiete östlich von Augsburg“. Als landschaftliche 
Vorbehaltsgebiete werden Gebiete mit besonderer Bedeutung für Naturschutz und 
Landschaftspflege festgelegt. Der Regionalplan nennt als Charakteristik des Vorbehaltsgebiets 
unter anderem: „Von den Waldrändern bieten sich mehrfach reizvolle Ausblicke in die 
umgebenden Hügel- und Tallandschaften mit meist ansprechenden Ortsbildern.“ 

 

Vereinbarkeit mit der Landes- und Regionalplanung 

Während im städtischen Umfeld in Form von öffentlichen Parks und Sportanlagen häufig ein 
gutes Freizeitangebot für Jugendliche besteht, mangelt es im ländlichen Raum häufig an 
solchem, da entsprechende Freiflächen entweder landwirtschaftlich oder nicht-öffentlich 
durch Vereine genutzt werden – so auch in der Gemeinde Hollenbach. 

Durch die Planung einer öffentlichen Pumptrack-Anlage sollen die Sport-, Freizeit- und 
Erholungsmöglichkeiten insbesondere für jüngere Bevölkerungsgruppen verbessert werden, 
was der Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen in den unterschiedlichen Teilräumen der 
Region dient und die Attraktivität des Wohn- und Lebensumfelds insbesondere für Kinder und 
Jugendliche steigert. 
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Gemäß Stellungnahme der Regierung von Schwaben vom 01.09.2023 entsteht durch die 
Errichtung der Pumptrack-Anlage keine neue Siedlungsfläche im Sinne des LEP, da keine über 
die befestigte Fahrfläche hinausgehenden baulichen Anlagen vorgesehen sind. Es findet somit 
keine Verletzung des LEP-Anbindegebots (LEP (Z) 3.3 Abs. 2 Satz 1) statt. 

In Bezug auf die Inanspruchnahme von Flächen und Ressourcen bietet sich der gewählte 
Standort an, da die Fläche durch den Wegfall der Wassergewinnung derzeit brach liegt und 
nun einer sinnvollen öffentlichen Nachnutzung zugeführt werden kann, während andernfalls 
neue Flächen an anderer Stelle in Anspruch genommen werden müssten. Vorteilhaft ist hier 
auch die Lage an einer bereits befestigten Erschließungsstraße, wodurch keine zusätzliche 
Erschließung erforderlich ist. 

Hinsichtlich des Landschaftsbildes ergeben sich durch den Abbruch des Brunnengebäudes und 
den Rückbau der Zaunanlage positive Auswirkungen, da hierdurch die Weite und Offenheit 
der Landschaft entlang des Krebsbaches betont und verstärkt werden. Ebenfalls kann durch 
die Belebung und Freizeitnutzung das Bild der Landschaft positiv beeinflusst werden. Die 
erforderlichen Baumfällungen werden durch Neupflanzungen entlang des Weges 
ausgeglichen. Der freie Blick vom Waldrand im Süden in Richtung Norden auf den Ortskern 
von Hollenbach wird durch die Planung gefördert. 

Die Vorhabenfläche liegt topographisch etwa 2 bis 2,50 m höher als das Bachufer des 60 m 
entfernten Krebsbaches, wodurch die Planung auf Belange der Wasserwirtschaft und des 
Hochwasserschutzes kaum bzw. nur geringen Einfluss besitzt. Hochwassergefahrenflächen, 
geschützte HQ100-Gebiete oder Überschwemmungsgebiete sind im Umfeld nicht vorhanden. 
Die Regenwasserversickerung wird weiterhin auf dem Grundstück stattfinden, da nur die 
Fahrspur des Pumptracks (Trail) versiegelt wird. Maßnahmen zur Verbesserung der 
Agrarstruktur sind im Umfeld ebenfalls nicht bekannt. 

Negative Auswirkungen auf Landschaftsbild und Naturhaushalt oder eine Beeinträchtigung 
des landschaftlichen Vorbehaltsgebiets sind daher nicht zu erwarten. In vielerlei Hinsicht 
ergeben sich durch die Planung, wie dargelegt, positive Auswirkungen hinsichtlich der Ziele 
der Raumordnung. 

 

Die Planung befindet sich somit in Einklang mit den Zielen der Landesentwicklung, 
Regionalplanung und Raumordnung. 
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 Flächennutzungsplan 

 

Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Hollenbach (2015), o.M. 

 

Planungsgebiet 

Das Grundstück Fl.-Nr. 503 ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Hollenbach als „Fläche / Einrichtung für Ver- und Entsorgung: Wasser (Hochbehälter / 
Brunnen)“ dargestellt. Im südöstlichen Bereich werden zudem Gehölzflächen dargestellt. 
Angrenzend sind Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.  

Für die Raiffeisenstraße wird das Ziel der Sicherung und Unterhaltung der bestehenden Fuß- 
und Radwege ausgegeben. Entlang des Krebsbachs wird zudem als Ziel die „Beibehaltung der 
offenen Landschaft in den Bachtälern (keine Aufforstung)“ dargestellt. 

Vereinbarkeit mit dem Flächennutzungsplan (FNP) 

Durch die endgültige Nutzungsaufgabe und Schließung des Wasserbrunnens ist die 
Darstellung im Flächennutzungsplan nicht mehr zutreffend, da die Flächennutzung „Brunnen“ 
durch den Beitritt der Gemeinde in die Wasserversorgung der Daxberggruppe bzw. 
Magnusgruppe bis auf Weiteres weder im Bestand noch als Planungsziel der Gemeinde 
existiert. Der Umgriff des Planungsgebiets wird daher im Flächennutzungsplan im 
Parallelverfahren in eine Grünfläche (Sportanlage) umgewidmet. 

Der baumbestandene Teilbereich südlich des Brunnenhauses (außerhalb des 
Geltungsbereiches des BP) soll im Flächennutzungsplan als Gehölzfläche dargestellt werden, 
da auch hier die Darstellung der Versorgungsnutzung obsolet ist. 
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Der öffentliche und gemeindliche Nutzungscharakter bleibt durch die Umnutzung in eine 
weiterhin öffentliche Fläche zur Freizeitnutzung erhalten. 

 Arten- und Biotopschutzprogramm 

Das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP, 2007) des Landkreises Aichach-Friedberg stellt 
für das Planungsgebiet keine speziellen Lebensraumtypen, Schutzgebiete oder Naturschutz-
Schwerpunkte dar. 

Entlang des Krebsbachs als Gewässerachse werden als Ziele „Erhalt und Verbesserung der 
Feuchtbiotope und Verbesserung des Biotopverbunds in Bachtälern des Hügellandes“ genannt. 
Die Bachtäler sollten gemäß ABSP offen bis halboffen bleiben („keine Bebauung, keine 
Aufforstung“). 

Vereinbarkeit mit dem Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Im Zuge der Planung wird ein Gebäude zurückgebaut. Möglichkeiten zur Schaffung von 
Biotopverbundstrukturen und Feuchtlebensräumen auf der Fläche sind aufgrund der 
umliegenden intensiven Ackernutzung begrenzt. Beeinträchtigungen der Gewässerachse des 
Krebsbaches durch die Planung sind nicht ersichtlich. Da für den Geltungsbereich keine 
besonderen Ziele und Maßnahmen dargestellt werden, befindet sich das Vorhaben im 
Einklang mit dem Arten- und Biotopschutzprogramm. 

4. Planungskonzept und wesentliche Auswirkungen 

 Planungskonzept 

Angesichts der Stilllegung des Brunnens soll die gemeindliche Fläche an der Raiffeisenstraße 
einer neuen, öffentlichen Nutzung als Pumptrack-Anlage zugeführt werden und damit vor 
allem Kindern und Jugendlichen neue Freizeitmöglichkeiten bieten. Durch die relativ zentrale 
Lage südlich des Hauptortes Hollenbach ist die Anlage von allen Ortsteilen aus auch mit dem 
Fahrrad gut erreichbar. 

Der hochwertige alte Baumbestand südlich des Brunnenhauses wird durch die Planung nicht 
berührt und ist kraft Gesetzes gemäß Art. 16 BayNatSchG geschützt. Der südliche Bereich ist 
daher nicht in den Umgriff des Bebauungsplanes aufgenommen, da dort keine baulichen 
Eingriffe erfolgen sollen. 

 Erschließung und Infrastruktur 

Verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung erfolgt über die asphaltierte Raiffeisenstraße, durch welche weiter westlich 
auch die Sportanlage des TSV Hollenbach sowie die dort befindlichen Wertstoffcontainer 
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erschlossen werden. Die öffentliche Erschließung ist somit gesichert, es sind keine 
zusätzlichen Erschließungs- oder Straßenunterhaltskosten erforderlich. 

Die Raiffeisenstraße ist mit dem Fahrrad von fast allen Ortsteilen über Asphalt- und Feldwege 
entlang des Krebsbachs erreichbar, sodass Kinder und Jugendliche auf dem Weg zur Anlage 
nicht entlang der Hauptstraße fahren müssen. 

Für den Fall, dass Nutzer mit dem Auto zur Anlage gelangen, werden drei öffentliche 
Stellplätze geplant. Die Stellplatzsatzung der Gemeinde Hollenbach sieht für Sportanlagen 
keine Mindestanzahl an Stellplätzen vor. 

In ca. 300 m Entfernung befindet sich die Bushaltestelle „Hollenbach, Ortsmitte“, wodurch 
auch eine Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich ist. 

Energie- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung 

Einer Stromversorgung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung oder sonstiger 
Spartenerschließung bedarf es im Plangebiet aufgrund der vorgesehenen Nutzung nicht. 

Niederschlagswasserbeseitigung 

Um eine Belastung der Kläranlage und der Vorfluter zu vermeiden, ist das anfallende, 
unverschmutzte Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu versickern. Hierzu können 
Entwässerungsmulden in die öffentliche Grünfläche integriert werden. 

 Immissionsschutz 

Das nächstgelegene Wohngebäude befindet sich nördlich in ca. 130 m Entfernung zum 
Planungsgebiet bzw. zum Rand des geplanten Fahrparcours (Biketrail). In ähnlicher bzw. 
näherer Entfernung zum Ortsrand befinden sich weiter westlich die Sport- und Trainingsplätze 
des TSV Hollenbach. Der Ortskern von Hollenbach ist im Flächennutzungsplan als gemischte 
Baufläche dargestellt. 

Das Bayerische Landesamt für Umwelt hat zusammen mit der ACCON GmbH die Geräusche 
von Trendsportanlagen, darunter Skateanlagen, untersucht (LfU 2005). Aufgrund der 
Ähnlichkeit der geplanten Pumptrack-Anlage zu üblichen Skateanlagen wurde diese 
Untersuchung zur Orientierung und Abschätzung von möglichen Immissionsschutzkonflikten 
herangezogen. Bezüglich der Abstände von Skateanlagen zu Wohnbebauung wurden in der 
Untersuchung folgende Anhaltswerte für Mindestabstände ermittelt: 
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Anhaltswerte für Abstände in Abhängigkeit vom Gebietstypus (Quelle: LfU 2005; S. 43) 

 

Für eine große Skateanlage mit Rail (Metallstange), Curb (Block mit Kanten) und anderem wird 
bei einer ganztägigen Nutzung demnach ein Mindestabstand von 130 m zu Mischgebieten als 
Anhaltswert empfohlen, bei kleineren Anlagen werden auch geringere Abstände als 
ausreichend erachtet. Von dem geplanten Pumptrack sind voraussichtlich geringere 
Lärmimmissionen zu erwarten als von einer vollausgestatteten Skateanlage, da lediglich ein 
asphaltierter/befestigter Track ohne Skatestangen, Metallkanten etc. geplant ist und die 
Nutzung üblicherweise vor allem durch Mountainbikes, Roller oder Ähnliches erfolgt. 

Der Abstand von ca. 130 m zum nächsten Wohnhaus wird daher als mehr als ausreichend 
erachtet. 

Mit einer wesentlichen Zunahme der Verkehrsbelastung wird nicht gerechnet, da die Anlage 
insbesondere für Jugendliche aus dem Ort konzipiert ist und allein aufgrund der Größe die 
Anzahl der Nutzer begrenzt ist. 

Auf die Anlage selbst und deren Nutzer werden voraussichtlich die ortsüblichen Immissionen 
aus der umliegenden Landwirtschaft einwirken (mögliche Lärm-, Geruchs- oder 
Staubemissionen). Diese sind als ortsüblich zu dulden, Beeinträchtigungen der Anlagennutzer 
sind nicht erkennbar. 

 Denkmalschutz 

Im Planungsgebiet und im näheren Umfeld sind keine Bodendenkmäler, Baudenkmäler oder 
Ensembles bekannt. Auf die gesetzlichen Meldepflichten wird in den Hinweisen verwiesen. 
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5. Begründung zu den einzelnen Festsetzungen 

 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Öffentliche Grünfläche 

Das Plangebiet wird entsprechend der vorgesehenen Nutzung als öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung „Pumptrack-Anlage“ festgesetzt. 

Die Nutzung ist auf nicht-motorisierte Räder / Fahrzeuge begrenzt, um die Sicherheit zu 
erhöhen, Immissionen (Lärm, Abgase) zu begrenzen, Umwelteinwirkungen (Reifenabrieb, Öl, 
Benzin) zu reduzieren und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern. Motorisierte Räder 
(oder sonstige motorisierte Gefährte / Fahrzeuge) sind nicht zulässig. 

Mit der max. Grundfläche GR für den versiegelten Fahrparcours von 600 m² kann das 
entwickelte Konzept für die Ausführung des Pumptracks im Geltungsbereich realisiert werden. 
Derzeit ist eine Ausführung als Asphaltstrecke angedacht, es sind jedoch grundsätzlich auch 
andere Befestigungen möglich. 

Innerhalb der öffentlichen Grünfläche ist die Errichtung von Sitzgelegenheiten und weiteren 
Ausstattungselementen zur Nutzung der öffentlichen Grünfläche möglich, wie z.B. von 
Mülleimern, Fahrradständern, Hundestationen oder Ähnlichem. Dies kommt auch 
Erholungssuchenden im Umfeld zugute. 

Flächen für Stellplätze 

Entlang der Raiffeisenstraße werden Flächen für drei Stellplätze festgesetzt, um ein Parken 
von Nutzern auf angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen zu verhindern. Die Stellplätze 
sind gemäß Ziffer 2.4 der Festsetzungen wasserdurchlässig zu gestalten. Die festgesetzte 
Fläche für Stellplätze beträgt ca. 50 m², die Fläche zählt nicht zur GR des Pumptracks. 

 Geländeveränderungen 

Aufschüttungen für den Fahrparcours sind bis zu einer Höhe von max. 2,0 m über der 
natürlichen Geländeoberfläche zulässig. Dadurch werden die Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild begrenzt und der offene Charakter der Landschaft erhalten. Abgrabungen 
sind bis zu einer Tiefe von max. 1,0 m unter der natürlichen Geländeoberfläche zulässig. Da 
der Krebsbach etwa 2 bis 2,5 m tiefer verläuft als das Planungsgebiet, sind dadurch keine 
Eingriffe in Grundwasser oder Bodenwasser zu erwarten.  

 Einfriedungen 

Das Pumpenhaus mit angrenzenden Flächen ist derzeit durch eine Maschendrahteinzäunung 
gesichert. Sofern es aufgrund der Nutzung zu Konflikten kommt, sollte grundsätzlich eine 
verträgliche Einzäunung in Anlehnung die bisherige Einfriedung möglich sei. Nach Möglichkeit 
sollte aber wegen der Lage im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet und des offenen Charakters 
der Landschaft auf eine Einfriedung verzichtet werden. 
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 Stellplätze 

Die Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen zu gestalten, um weiterhin eine 
möglichst hohe Wasserversickerung und Grundwasserneubildung auf der Fläche zu 
ermöglichen (Oberflächenbefestigung und Tragschichten mit einem Abflussbeiwert kleiner 
oder gleich 0,7). Hierzu eignen sich beispielsweise: Pflasterungen mit mind. 30 % Fugenanteil, 
wasser- und luftdurchlässige Betonsteine, Rasengittersteine, Rasenschotter oder 
wassergebundene Decke. 

 Niederschlagswasserbeseitigung 

Um eine Belastung der Kläranlage und der Vorfluter zu vermeiden und somit auch die 
Hochwassergefahr zu senken, ist das anfallende, unverschmutzte Niederschlagswasser im 
Planungsumgriff zu versickern. Hierzu ist das Niederschlagswasser flächenhaft über geeignete, 
bewachsene Oberbodenschichten, zum Beispiel Sickermulden, in das Grundwasser zu 
versickern. 

 Grünordnung 

5.6.1 Wiesenansaat 

Aufgrund der direkten Nähe zur freien Landschaft wird für die nicht befestigten Flächen eine 
Ansaat mit autochthonem Saatgut aus dem Ursprungsgebiet 16 „Unterbayerische Hügel- und 
Plattenregion“ vorgegeben. 

5.6.2 Baumpflanzungen 

Zur Eingrünung des Gebiets werden an der Raiffeisenstraße zwei Baumpflanzungen 
festgesetzt. Diese sollen zu einer Einbindung der geplanten Anlage in die Landschaft beitragen 
und können als Schattenspender für Stellplätze und Sitzgelegenheiten dienen. 

Die festgesetzten Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Zur 
fachgerechten Pflege eignen sich DIN 18916 „Pflanzen und Pflanzarbeiten“ sowie DIN 18919 
„Entwicklungs- und Unterhaltungspflege“. Abgestorbene Bäume und Sträucher sind innerhalb 
von 12 Monaten möglichst gleichartig und gleichwertig zu ersetzen, um den Charakter des 
Gebietes zu erhalten. 

 Zuordnungsfestsetzung Ausgleichsflächen 

Zum Ausgleich des durch den Bebauungsplan entstehenden Eingriffs in Natur und Landschaft 
werden dem Bebauungsplan entsprechende Flächen/Wertpunkte aus dem gemeindlichen 
Ökokonto zugeordnet. Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfes ist dem Umweltbericht zu 
entnehmen. 
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6. Flächenbilanz 

Flächentyp Fläche [m²] Prozent [%] 

Öffentliche Grünfläche – Pumptrack-Anlage 1.061 96 

davon geplanter Pumptrack (Biketrail) ca. 530 ca. 48 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: 
Stellplätze 

44 4 

   

Fläche gesamter Geltungsbereich 1.106 100 
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7. Umweltbericht 

 Allgemeine Grundlagen 

Das Planungsgebiet befindet sich in der Naturraumeinheit „Donau-Isar-Hügelland“ (Tertiäres 
Hügelland) (LfU 2023). Die Fläche liegt auf einer Höhe von ca. 450 m ü. NN im Tal des 
Krebsbaches (Gewässer 3. Ordnung), welcher ca. 5 km weiter östlich in die Paar mündet. 

Die umliegenden Felder werden landwirtschaftlich als Grünland (insbesondere entlang des 
Bachs) und Acker genutzt. 

 Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter 

Das folgende Kapitel enthält eine Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter sowie 
eine Abschätzung der Planungsauswirkungen nach BauGB gemäß dem Leitfaden „Bauen in 
Einklang mit Natur und Landschaft“ (StMB 2021). 

7.2.1 Arten und Lebensräume 

Beschreibung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist wie folgt zu charakterisieren: 

Die Freiflächen der ehemaligen Versorgungsfläche (Brunnengrundstück) zeigten sich bei 
Bestandsaufnahme als gräserdominierte, artenarme, extensiv gepflegte und teilweise 
verfilzte Wiesenflächen mit gewissem Mikrorelief. 

Östlich des noch bestehenden Brunnenhauses befanden sich in einer Reihe fünf Spitzahorne 
(Acer platanoides) mittleren Alters, welche in der Winterperiode 2023/24 gefällt wurden und 
im Zuge der Planung voraussichtlich gerodet werden müssen. Bei den betroffenen Ahornen 
(Höhen ca. 10-15 m, Stammumfänge 126 bis 172 cm) zeigten sich teilweise Probleme wie 
Stammfäule oder starker Schrägwuchs, sodass der Zustand insgesamt als mäßig bewertet 
wurde. Baumhöhlen oder Nisthabitate konnten nicht festgestellt werden.  Zur Sicherung eines 
angemessenen Ausgleichs wurde die Ahorn-Baumreihe in die Ausgleichsberechnung des 
Bebauungsplanes miteinbezogen. 

Die im Geltungsbereich befindliche und überplante Teilfläche des Flurstücks Nr. 505 wird 
derzeit intensiv landwirtschaftlich als Ackerfläche genutzt. 

Aufgrund der angrenzenden intensiven landwirtschaftlichen Nutzungen besitzt der 
Geltungsbereich insgesamt eine mittlere Bedeutung in Bezug auf das Schutzgut Arten und 
Lebensräume. 

Vor Abbruch des Brunnengebäudes ist eine Begehung und Begutachtung durchzuführen, 
insbesondere im Hinblick auf Brut- und Nisthabitate von Fledermäusen und Vogelarten. 

Eine Auflistung der vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen (BNT) gemäß Biotopwertliste der 
BayKompV findet sich im Kapitel zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 
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Südlich des Brunnengebäudes befindet sich ein hochwertiger, alter Baumbestand (Höhen bis 
ca. 25 m), welcher erhalten werden soll (geschützt kraft Gesetzes gemäß Art. 16 BayNatSchG) 
und von der Planung nicht berührt wird. 

 

 

Blick von der Raiffeisenstraße Richtung Süden auf das stillgelegte Brunnenhaus und die östlich 
angrenzende Ackerfläche vor Fällung der Bäume (Foto: Stadt Land Fritz 2023) 

 

 

Blick von Westen nach Osten auf das Gebiet nach Fällung der Ahorne: Ganz links der Krebsbach 
mit Ufergehölzen, rechts das ehemalige Brunnenhaus mit zu erhaltendem Baumbestand, im 
Hintergrund das Sportheim des TSV Hollenbach (Foto: Gemeinde Hollenbach 2024) 
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Auswirkungen 

Durch die geplante Versiegelung des Pumptrack-Biketrails gehen Wiesenhabitate verloren, 
was jedoch durch Ansaat von autochthonem Wiesensaatgut in den nicht befestigten 
Bereichen soweit möglich ausgeglichen werden soll. 

Der Verlust der fünf Ahorne kann durch Neupflanzungen nur zu einem Teil ausgeglichen 
werden. Es sind zwei Neupflanzungen festgesetzt, wobei auf einen guten Wuchsstandort und 
autochthone Artenauswahl geachtet wurde. Die verbleibenden Beeinträchtigungen werden 
durch ökologische Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen. 

Aufgrund der Art und des Zustands der Ahorne waren keine Anzeichen für eine Verletzung der 
Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG gegeben. Auf die generelle Einhaltung der 
gesetzlichen Fällzeiten gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 BNatSchG wird in den 
Hinweisen hingewiesen. 

Beeinträchtigungen der angrenzenden Bereiche (insb. südlicher Gehölzbestand) durch Lärm, 
Licht, Erschütterungen, Stoffeinträge oder durch optische Reize während der Bauphase 
(temporär) und durch den Betrieb sind als mittel einzuschätzen. Eine Beleuchtung der Anlage 
ist nicht vorgesehen. 

Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Arten und Biotope sind insgesamt Auswirkungen von mittlerer 
Erheblichkeit zu erwarten. 

 

7.2.2 Boden und Fläche 

Beschreibung 

Gemäß der Übersichtsbodenkarte von Bayern 1:25.000 (LfU) befindet sich das Planungsgebiet 
im Übergangsbereich zweier grundwasserbeeinflusster Bodentypen: 

• Im Hauptbereich: Bodentyp 76a: Bodenkomplex: Gleye und andere 
grundwasserbeeinflusste Böden aus (skelettführendem) Sand (Talsediment) 

• Im Norden Richtung Krebsbach: Bodentyp 76b: Bodenkomplex: Gleye und andere 
grundwasserbeeinflusste Böden aus (skelettführendem) Schluff bis Lehm, selten aus 
Ton (Talsediment) 

Gleyböden leisten in der Regel einen großen Beitrag zur Grundwasserneubildung, da sie große 
Wassermengen speichern können und das Wasser so in der Landschaft gehalten wird. 

Aufgrund der bestehenden Bebauung (Brunnenhaus mit 93 m² Grundfläche) ist bereits eine 
Versiegelung vorhanden, ebenfalls ist von einer Veränderung des natürlichen Bodengefüges 
infolge der vorhandenen Bebauung auszugehen. 

Altlastenverdachtsflächen sind im Umfeld nicht bekannt. Aufgrund der vormaligen 
Trinkwassergewinnung sind Altlasten oder Bodenverunreinigungen im Gebiet nicht 
anzunehmen. 
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Auswirkungen 

Durch die geplante zusätzliche Versiegelung von ca. 500 m² für den Pumptrack (GR 600 m² 
abzüglich des überplanten Brunnenhauses) wird in den Boden eingegriffen, natürliche 
Bodenfunktionen gehen verloren. Aufgrund der bereits bestehenden Bebauung/Versiegelung 
sind die Auswirkungen als mittel einzuschätzen. 

In Bezug auf das Schutzgut Fläche ist die öffentliche Nachnutzung der bestehenden 
Gemeindefläche als positiv zu bewerten, da so eine Versiegelung an anderer Stelle vermieden 
wird. 

Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Boden und Fläche sind insgesamt Auswirkungen von mittlerer 
Erheblichkeit zu erwarten. 

 

7.2.3 Wasser und Grundwasser 

Beschreibung 

Gewässer 

Der etwa 60 m entfernte Krebsbach wird in der Gewässerstrukturkartierung der Fließgewässer 
Bayerns 2017 (Vor-Ort-Verfahren) in dem betroffenen Bereich als stark verändert klassifiziert. 

Die Vorhabenfläche liegt topographisch etwa 2 bis 2,50 m höher als das Bachufer des 
Krebsbaches, wodurch die Planung auf Belange der Wasserwirtschaft, Ufergestaltung und des 
Hochwasserschutzes kaum bzw. nur geringen Einfluss besitzt. Hochwassergefahrenflächen, 
geschützte HQ100-Gebiete oder Überschwemmungsgebiete sind im Umfeld nicht vorhanden.  

Wassersensible Bereiche und Grundwasser 

Aufgrund der Nähe zum Krebsbach und der vorhandenen Gleyböden ist von einem 
überdurchschnittlich hohen Grundwasserstand auszugehen, genaue Messungen sind nicht 
bekannt. 

Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb wassersensibler Bereiche (Kartendarstellung 
durch das LfU). An kleineren Gewässern, an denen keine Überschwemmungsgebiete oder 
Hochwassergefahrenflächen vorliegen, kann die Darstellung der wassersensiblen Bereiche 
Hinweise auf mögliche Überschwemmungen und hohe Grundwasserstände geben. 

Oberflächliches Niederschlagswasser 

Aufgrund der topographischen Lage ist bei Starkregen ein geringer Zufluss von 
Oberflächenwasser aus den südlich angrenzenden, nach Süden minimal ansteigenden 
landwirtschaftlichen Flächen möglich.  
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Auswirkungen 

Die Regenwasserversickerung kann weiterhin auf dem Grundstück stattfinden, da nur die 
Fahrspur des Pumptracks (Trail) versiegelt wird. Randlich und innerhalb des Trails befinden 
sich extensive Wiesenbereiche, in denen abfließendes Wasser aufgenommen werden kann. 
Mit einer Gefährdung des Gebietes oder des Umfelds ist daher nicht zu rechnen. 
Auswirkungen auf Hochwasserdynamiken sind nicht zu erwarten. 

Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Wasser sind Auswirkungen von geringer Erheblichkeit zu 
erwarten. 

 

7.2.4 Klima und Luft 

Beschreibung 

Für die Sauerstoffproduktion und Luftfilterung besitzt insbesondere der hochwertige 
Baumbestand im Süden eine gewisse Bedeutung. 

Das Tal des Krebsbaches erfüllt mit seiner Ost-West-Ausrichtung eine Funktion als 
Kaltluftschneise und zum Austausch von Luftströmen. Im ABSP und im FNP wird eine 
Offenhaltung des Talraumes anvisiert („keine Bebauung, keine Aufforstung“). Vor diesem 
Hintergrund bilden das bestehende Brunnenhaus wie auch die Nord-Süd-gerichtete 
Baumreihe eine, wenn auch minimale, Riegelwirkung. 

Auswirkungen 

Für den Luftaustausch wirkt sich der Abbruch des bestehenden Gebäudes positiv aus, in Bezug 
auf das Mikroklima sind durch die flächenhafte Versiegelung des Trails hingegen negative 
Auswirkungen zu erwarten. Anstelle der Nord-Süd-gerichteten Baumreihe sind zwei 
Baumpflanzungen in Ost-West-Anordnung vorgesehen. 

Durch die Schaffung einer ortsnahen Sport- und Freizeitfläche für Jugendliche kann 
möglicherweise der motorisierte Freizeitverkehr in andere Orte reduziert werden, was sich 
positiv auf das Klima auswirkt. 

Insgesamt sind aufgrund der vergleichsweise geringen Größe des Projektgebietes keine 
wesentlichen Auswirkungen auf Klima- und Luftfunktionen zu erwarten. 

Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Klima und Luft sind Auswirkungen von geringer Erheblichkeit zu 
erwarten. 
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7.2.5 Landschaftsbild, Mensch 

Beschreibung 

Landschaftsbild 

Die natürliche Eigenart der Landschaft im Gebiet zeichnet sich durch die flache Weite des 
Talraumes und den dadurch gegeben Weitblick aus. Das Planungsumfeld ist, wie bereits 
dargelegt, im Regionalplan als landschaftliches Vorbehaltsgebiet („Waldgebiete östlich von 
Augsburg“) dargestellt. Der Regionalplan nennt als Charakteristik des Gesamtgebietes unter 
anderem: „Von den Waldrändern bieten sich mehrfach reizvolle Ausblicke in die umgebenden 
Hügel- und Tallandschaften mit meist ansprechenden Ortsbildern.“ 

Mensch/Erholung 

Über die Raiffeisenstraße entlang des Planungsgebietes verlaufen verschiedene Rad- und 
Wanderwege, unter anderem der Bayerisch-Schwäbische Jakobusweg. Für Radfahrer 
bestehen südlich entlang des Krebsbaches gute Wegeverbindungen unter anderem zwischen 
Hollenbach und Aichach. Im Waldgebiet südlich von Hollenbach befindet sich mit dem 
Silberbrünnerl ein beliebtes Spaziergangsziel. 

 

Auswirkungen 

Hinsichtlich des Landschaftsbildes ergeben sich durch den Abbruch des Brunnengebäudes und 
den Rückbau der Zaunanlage positive Auswirkungen, da hierdurch die Weite und Offenheit 
der Landschaft entlang des Krebsbaches betont und verstärkt werden. Die erforderlichen 
Baumfällungen werden durch Neupflanzungen entlang des Weges ausgeglichen. Der freie 
Blick vom Waldrand im Süden in Richtung Norden auf den Ortskern von Hollenbach wird durch 
die Planung nicht beeinträchtigt. 

Die geplante Pumptrack-Anlage wird die Sport-, Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten im 
Gebiet verbessern. Sitzgelegenheiten und Mülleimer kommen auch anderen 
Erholungssuchenden und Spaziergängern zugute. In Bezug auf den Erholungswert ergeben 
sich somit positive Auswirkungen durch das Vorhaben. 

Durch eine mögliche geringe Zunahme des Fahrverkehrs auf der Raiffeisenstraße sind 
hingegen geringfügige Beeinträchtigungen der Erholungsqualität möglich. 

Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch und Landschaftsbild sind insgesamt Auswirkungen von 
geringer Erheblichkeit zu erwarten. 
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7.2.6 Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung 

Im Planungsgebiet wie auch in der weiteren Umgebung sind (abgesehen von der Dorfkirche 
St. Peter und Paul und dem Kirchumfeld) keine eingetragenen Bodendenkmäler, 
Baudenkmäler oder anderen geschützten Kultur- und Sachgüter vorhanden. 

Auswirkungen 

Es sind somit keine Auswirkungen zu erwarten. Besondere Blickbeziehungen oder Sichtachsen 
werden ebenfalls nicht beeinträchtigt. 

Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter sind keine Auswirkungen zu erwarten. 

 

7.2.7 Wechselwirkungen 

Es sind keine zusätzlichen Belastungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild durch 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern oder durch benachbarte Vorhaben 
zu erwarten. 
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 Zusammenfassende Bewertung der Schutzgüter 

Die Schutzgüter werden in folgender Tabelle entsprechend ihrer Bedeutung für Naturhaushalt 
und Landschaftsbild gemäß Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung „Bauen in 
Einklang mit Natur und Landschaft“ (StMB 2021), Anlage 1 – Listen 1a bis 1c bewertet. Der 
Leitfaden unterscheidet zwischen drei Kategorien zur Bestandsbewertung (geringe – mittlere 
– hohe Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild). 

Die Schutzgüter werden auf der dreistufigen Skala wie folgt bewertet: 

Schutzgut Beschreibung und Funktion Kategorie 

Arten und  

Lebensräume 

• Extensive, artenarme Wiesenflächen 

• Baumreihe mittlerer Qualität (bereits 
gefällt) 

• Teilfläche intensive Ackernutzung 
 

geringe bis mittlere Bedeutung 

für Naturhaushalt und 

Landschaftsbild 

Boden und Fläche • Grundwasserbeeinflusste Bodentypen 

• Bereits bebaute/versiegelte Flächen 

mittlere Bedeutung für 

Naturhaushalt und 

Landschaftsbild 

Wasser • 60 m entfernter Krebsbach 

• Wassersensibler Bereich 
 

mittlere Bedeutung für 

Naturhaushalt und 

Landschaftsbild 

Klima und Luft • Krebsbachtal als Kaltluftschneise 

• Baumbestand dient Luftreinigung und 
Sauerstoffproduktion 

mittlere Bedeutung für 

Naturhaushalt und 

Landschaftsbild 

Mensch und 

Landschaftsbild 

• Krebsbachtal, landschaftliches 
Vorbehaltsgebiet „Waldgebiete östlich 
von Augsburg“ 

• Vorbeiführender Rad- und Spazierweg 

mittlere Bedeutung für 

Naturhaushalt und 

Landschaftsbild 

Kultur- und 

Sachgüter 

• Keine vorhanden Keine Bedeutung für 

Naturhaushalt und 

Landschaftsbild 

 

Aufgrund des vorhandenen Baumbestands und aufgrund der Lage im Tal des Krebsbaches und 
im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet hat das Gebiet insgesamt eine mittlere Bedeutung für 
Naturhaushalt und Landschaftsbild. 

Es sind keine Schutzgüter oder Bereiche mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung 
betroffen. Durch die derzeit vorhandene Bebauung und Vornutzung sind bereits 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter vorhanden. 
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 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung des Eingriffs 

Zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in Natur und Landschaft wurden 
verschiedene Maßnahmen vorgesehen: 

 

Schutz- 

güter 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung des Eingriffs 

Arten und 
Biotope 

• Keine Überplanung des hochwertigen Baumbestands südlich des 
Bestandsgebäudes 

• Festsetzung von Baumneupflanzungen und extensiver Wiesenansaat 

• Verwendung von autochthonem Saat- und Pflanzgut 

• Unzulässigkeit von Zäunen 

Boden und 
Fläche 

• Wiedernutzung von brachliegender öffentlicher Fläche 

• Begrenzung von Geländeveränderungen 

• Nutzung der bereits vorhandenen Wegeerschließung  

Wasser • Flächige Versickerung des Niederschlagswassers 

• Möglichkeit für Sickermulden in Grünflächen 

• Wasserdurchlässige Beläge bei Stellplätzen 

Klima und 
Luft 

• Abbruch des Bestandsgebäudes, keine neuen Gebäude geplant 

• Erhalt der Offenheit der Landschaft, Kaltluftschneise 

• Baumneupflanzungen 

Mensch, 
Landschafts
bild 

• Eingrünung der Randbereiche, Baumpflanzungen am Weg 

• Keine Beeinträchtigung der Wegefunktion 

• Unzulässigkeit von Zäunen 

• Begrenzung von Geländeveränderungen 

• Schaffung von Sitzmöglichkeiten, Erhöhung des Erholungswertes 
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 Verbleibende Auswirkungen des Vorhabens 

Durch die Versiegelung für den Fahrparcours (Pumptrack) wird trotz der Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen ein Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 
verursacht. Die nach Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
verbleibenden Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt sind in der folgenden Tabelle 
aufgelistet. 

Im Sinne der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung wird die Erheblichkeit der 
Beeinträchtigung auf Natur und Landschaft schutzgutbezogen bewertet: 

 

 Schutzgüter Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Erheblichkeit 

der Ausw. des 

Vorhabens 

(dreistufig) 

Arten und 

Lebens-

räume 

• Verlust von fünf Spitzahornen (Acer platanoides) 

• Teilversiegelung von Wiesen- und Ackerflächen 
 

mittel 

Boden und 

Fläche 

• Teilversiegelung von Wiesen- und Ackerflächen 

• Keine zusätzliche Zerschneidung von Landschaft 
 

mittel 

Wasser • Reduzierung der Flächen, in denen Versickerung stattfinden 
kann 

• Weiterhin Versickerung im Geltungsbereich, Gewährleistung 
der Grundwasserneubildung 
 

gering 

Klima und 

Luft 

• Veränderung des Kleinklimas durch Wärmeabstrahlung der 
versiegelten Flächen, geringere Verdunstung 

• Verbesserung der Luftzirkulation durch Gebäudeabbruch 

• Keine Neubebauung mit Gebäuden 
 

gering 

Mensch und 

Landschafts

-bild 

• Veränderung des Landschaftsbildes 

• Verbesserung des offenen Charakters der Landschaft 

• Potenzielle geringe Beeinträchtigungen durch Fahrverkehr 
 

gering 

 

Durch die geplante Versiegelung ergeben sich Auswirkungen geringer bis mittlerer 
Erheblichkeit auf die Schutzgüter. Durch die Festsetzung von Baumpflanzungen und weiteren 
Vorgaben werden die Auswirkungen der Planung auf Naturhaushalt und Landschaftsbild 
soweit möglich reduziert und es finden keine schweren Beeinträchtigungen statt. 

Die trotz der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibenden Eingriffe in Natur 
und Landschaft werden durch ökologische Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) ausgeglichen. 
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 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des Vorhabens 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die vormals zur Wassergewinnung genutzte 
gemeindliche Fläche weiterhin brachliegen. Je nach Art der Pflege könnten 
Sukzessionsprozesse einsetzen, welche sich auf viele Tierarten und weitere Schutzgüter 
positiv auswirken würden. 

In Bezug auf Landschaftsbild und Erholungsqualität würde dies bedeuten, dass anstelle einer 
neuen, öffentlich zugänglichen Freizeitfläche eine Brachfläche (mit verfallendem 
Brunnenhaus) erhalten bliebe. 

Aufgrund des Bedarfes und Wunsches nach einer Pumptrack-Anlage müsste diese an anderer 
Stelle in der Gemeinde errichtet werden, wodurch die Schutzgüter voraussichtlich mindestens 
in gleicher oder stärkerer Weise betroffen wären, da keine alternativen brachliegenden 
Gewerbeflächen oder ähnliches vorhanden sind. 

 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

7.7.1 Ermittlung des Ausgleichsbedarfs 

Die geplante Anlage eines Pumptracks auf Grundlage des vorliegenden Bebauungsplans stellt 
gemäß § 14 BNatSchG einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Gemäß § 15 BNatSchG ist 
der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen 
oder unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landespflege auszugleichen.  

Der Ausgleichsbedarf für den verbleibenden Eingriff wird gemäß Leitfaden „Bauen im Einklang 
mit Natur und Landschaft“ (StMB 2021) ermittelt. 

Eingriffsfläche 

Als Eingriffsfläche ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes als überplanter Bereich zu 
verstehen. Die Eingriffsfläche beträgt somit 1.106 m². 

Bestandsbewertung der Eingriffsfläche 

Zur Bewertung des Ausgleichsbedarfes sind gemäß Leitfaden alle auf der Eingriffsfläche 
vorhandenen Flächentypen den Biotop- und Nutzungstypen (BNT) der Biotopwertliste nach 
BayKompV zuzuordnen. Bei BNT mit geringer und mittlerer naturschutzfachlicher Bedeutung 
erfolgt die Bewertung gemäß Leitfaden pauschal mit 3 Wertpunkten (WP) für Flächen mit 
geringer Bedeutung bzw. mit 8 WP für Flächen mit mittlerer Bedeutung. 

Als Flächen mit mittlerer Bedeutung sind im Planungsgebiet die extensiven, artenarmen 
Wiesenbereiche zu betrachten (8 WP), ebenfalls wird zur Sicherstellung eines angemessenen 
Ausgleichs die bereits im Vorfeld gefällte Baumreihe miteinbezogen (8 WP). Die überplante 
Teilfläche mit derzeitiger intensiver Ackernutzung hat eine geringe Bedeutung (3 WP). Das 
bestehende Kleingebäude (Brunnenhaus) kann als BNT ohne naturschutzfachliche Bedeutung 
eingestuft werden (0 WP). 
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Ermittlung des Ausgleichsbedarfes 

Der Ausgleichsflächenbedarf ergibt sich durch die Multiplikation von Eingriffsfläche x 
Wertpunkte BNT x Eingriffsfaktor bzw. GRZ. 

Als Grundfläche für den Pumptrack werden 600 m² zugelassen, hinzu kommen ca. 50 m² 
Grundfläche für die Stellplätze. Dies entspricht einer GRZ von etwa 0,6 (650 m² von 1.106 m²). 

Als Eingriffsfaktor ist somit 0,6 anzusetzen. 

 

Der rechnerisch ermittelte Ausgleich kann durch einen sogenannten Planungsfaktor reduziert 
werden, wenn bestimmte Vermeidungsmaßnahmen qualifizierbar und quantifizierbar 
festgesetzt werden, welche die Beeinträchtigungen der Planung am Ort des Eingriffs 
reduzieren. Als reduzierende Faktoren werden für die gegenständliche Planung die 
Festsetzung der Entwicklung von extensivem Grünland, von autochthonem Pflanzgut sowie 
von versickerungsfähigen Belägen für die Stellplätze berücksichtigt. Als Planungsfaktor wird 
eine Reduzierung des Ausgleichsbedarfes um 5 % angerechnet. 

 

Die Berechnung des Ausgleichsbedarfes stellt sich gemäß Leitfaden somit wie folgt dar: 

 

Tabelle zur Bilanzierung des Ausgleichsbedarfs 

Hinweis: Die Zuweisung der Wertpunkte erfolgt bei geringer und mittlerer Bedeutung nach den 
pauschalierten Ansätzen 3 und 8, bei hoher Bedeutung nach Angabe der Biotopwertliste. 

 
  

Bestandserfassung Schutzgut Arten und Lebensräume 

Bezeichnung Fläche (m²) 
Bewertung 
(WP) 

GRZ/Ein- 
griffsfaktor 

Ausgleichs- 
bedarf (WP) 

G211 Mäßig extensiv genutztes, 
artenarmes Grünland 

613 8 0,60 2.942 

B312 Baumreihe mit Ahornen 
mittlerer Ausprägung 

170 8 0,60 816 

A11 Intensiv bewirtschaftete 
Ackerfläche 

230 3 0,60 414 

P44 Kleingebäude stillgelegtes 
Brunnenhaus 

93 0 0,60 0 

Summe 1.106     4.172 
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Planungsfaktor Begründung Sicherung 

Naturnahe Gestaltung der 
umlaufenden Wiesenflächen 

Naturnahe Grünflächen mit extensiven 
Wiesen und standortgerechten Bäumen 
und Sträuchern können einen wichtigen 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
darstellen sowie das Landschaftsbild 
verbessern. 

Festsetzung 
im BP gem. § 
9 Abs. 1 Nr. 
15, Nr. 20 
und Nr. 25 
BauGB 

Verwendung 
versickerungsfähiger Beläge 
für die Stellplätze 

Durch die festgesetzte Verwendung 
versickerungsfähiger Beläge wird die 
Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
erhalten. 

Festsetzung 
im BP gem. § 
9 Abs. 1 Nr. 
20 BauGB 

Summe (max. 20%) der Reduzierung des 
Ausgleichsbedarfes 

    5% 209 

  

Summe Ausgleichsbedarf (WP)         3.964 

 

Es ergibt sich insgesamt ein Ausgleichsbedarf von 3.964 Wertpunkten (WP). 

 

7.7.2 Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) 

Der notwendige Ausgleichsbedarf von 3.964 Wertpunkten (WP) wird über bereits bestehende 
gemeindliche Ökokontoflächen am Herschbach in Hollenbach ausgeglichen. Der Ausgleich 
wird über eine Zuordnungsfestsetzung gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 Halbs. 2 BauGB gesichert. 

Der durch das Vorhaben entstehende Eingriff in Natur und Landschaft ist durch die 
zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen vollständig ausgeglichen. 
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8. Alternative Planungsmöglichkeiten 

Durch die Umnutzung der brachliegenden gemeindlichen Fläche ergeben sich insgesamt nur 
geringe Umweltauswirkungen, wodurch die Fläche gut für das Vorhaben „Pumptrack-Anlage“ 
geeignet ist. 

Um den hochwertigen Baumbestand im Süden des Brunnenhauses auf Fl.-Nr. 503, Gmkg. 
Hollenbach, zu erhalten, wurde stattdessen eine Teilfläche des östlich angrenzenden 
Ackergrundstücks Fl.-Nr. 505 mit in den Planungsbereich einbezogen, um eine ausreichende 
Flächengröße für den Pumptrack herzustellen. Die Einbeziehung einer Teilfläche des westlich 
angrenzenden Ackergrundstücks Fl.-Nr. 502 war aufgrund fehlender Zugriffsmöglichkeiten 
keine Option. 

Für Baumpflanzungen im Planungsgebiet bestehen verschiedene limitierende Faktoren: Bei 
Neupflanzung von Gehölzen mit einer Endwuchshöhe von mehr als 2 m ist gemäß Art. 48 
AGBGB zu angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen i.d.R. ein Abstand von mindestens 
4 m einzuhalten. Der Wurzelbereich der Bäume sollte zudem nicht durch die Anlage des 
asphaltierten Pumptracks beeinträchtigt werden. Zusätzliche Baumneupflanzungen am Rande 
des Pumptracks wären daher mit einer weiteren Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen 
Flächen verbunden, weshalb hierauf verzichtet wurde. Zudem wird durch die Planung der 
offene Charakter der Landschaft betont (Landschaftsbild, Blickbeziehungen, Durchlüftung), 
was auch den Zielen des ABSP entspricht. Eine dichtere Eingrünung der Anlage durch weitere 
Baumpflanzungen oder Heckenpflanzungen wurde daher insgesamt als nicht zielführend 
bewertet. 

9. Methodik und Hinweise 

Zur Ermittlung von Eingriff und Ausgleich wurde der Leitfaden zur Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung verwendet (StMB 2021). Die Zustandsbewertung der Schutzgüter erfolgte in 
einer 3-stufigen Skala von geringer bis hoher Bedeutung des Schutzgutes für den 
Naturhaushalt und das Landschaftsbild. 

Für die Bewertung der Schutzgüter wurden die einschlägigen Regelwerke und Kartenwerke 
beispielsweise des Bayerischen Landesamts für Umwelt herangezogen. Zusätzlich wurde eine 
Ortsaufnahme des Gebiets durchgeführt. 

10. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Da die Umweltauswirkungen durch das Vorhaben von vergleichsweise geringer Erheblichkeit 
sind, sind keine besonderen Überwachungsmaßnahmen erforderlich. 

Sollten sich bezüglich der Eingrünungsmaßnahmen Defizite zum Beispiel durch den Verlust 
von Bäumen ergeben und sich nicht die gewünschte Wirkung einstellen, sind mögliche Mängel 
zu beheben. 
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11. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Hollenbach plant südlich des Hauptortes die Errichtung einer Pumptrack-
Anlage zur Erweiterung der Freizeit- und Bewegungsmöglichkeiten insbesondere für Kinder 
und Jugendliche im Ort. Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um eine speziell 
geschaffene Mountainbikestrecke mit Wellen und weiteren Elementen wie Steilwandkurven 
und Sprüngen. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Pumptrack-Anlage Hollenbach“ werden die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen. Parallel zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes erfolgt eine Änderung des Flächennutzungsplanes. 

Der Hauptteil der überplanten Fläche umfasst den Standort des ehemaligen gemeindlichen 
Trinkwasserbrunnens, hinzu kommt eine kleine Teilfläche einer derzeitigen Ackerfläche. Der 
Brunnen wurde aus wirtschaftlichen Gründen bereits im Jahr 2014 geschlossen. Für die 
seitdem brachliegende Fläche und das derzeit noch vorhandene Brunnenhaus besteht somit 
langfristig kein Bedarf mehr, sodass sich eine Nutzung der Fläche für andere öffentliche 
Interessen bzw. als öffentliche Sportfläche anbietet. 

Aufgrund der Vornutzung und Überplanung teilweise bereits bebauter Flächen sowie 
aufgrund des geringen Flächenumgriffs für den Pumptrack werden die Auswirkungen der 
Planung auf die Schutzgüter Arten und Lebensräume, Boden und Fläche sowie Klima, Luft und 
Wasser insgesamt als gering eingeschätzt. 

Auf das Landschaftsbild und die Erholungsqualität für den Menschen ergeben sich einige 
positive Auswirkungen, unter anderem dadurch, dass das leerstehende Gebäude 
abgebrochen wird, die Offenheit der Landschaft (Talraum, Kaltluftschneise) verstärkt wird und 
die Freizeitmöglichkeiten erweitert werden. 

Wie dargestellt, werden Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verminderung der 
Eingriffsschwere vorgesehen, beispielsweise indem der Baumbestand im Süden nicht 
überplant wird. Das geplante Sondergebiet wird randlich mit Wiesenstreifen eingegrünt und 
mit zwei Bäumen entlang des Weges bepflanzt. 

Zum naturschutzfachlichen Ausgleich der verbleibenden Beeinträchtigungen werden dem 
Vorhaben Flächen aus den bestehenden Ökokontoflächen der Gemeinde Hollenbach am 
Herschbach zugeordnet. Der durch das Vorhaben entstehende Eingriff in Natur und 
Landschaft wird dadurch vollständig ausgeglichen. 
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12. Umweltrelevante Gutachten 

werden bei Bedarf ergänzt 
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